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Der Bundesrat hat in seiner 496. Sitzung am 20. Fe-
bruar 1981 gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur 
Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582) und 
gemäß § 50 Abs. 5 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273) beschlossen, 
zu der Vorlage wie folgt Stellung zu nehmen: 

Der Bundesrat sieht von einer Stellungnahme zum 
Finanzplan ab. Die dem Finanzplan zugrunde liegen-
den optimistischen Annahmen über die wirtschaft-
liche Entwicklung erweisen sich — vor allem auch 
nach der jüngsten Einschätzung des Jahres 1981 
durch die Bundesregierung — in ungewöhnlich star-
kem Maße als überholt. Der Finanzplan muß daher 
sowohl auf der Einnahmenseite als auch bei der 
Ausgabenplanung grundlegend neu gestaltet werden. 
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